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§ 295 
Abrechnung ärztlicher Leistungen 

  

(1) Die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte und Einrichtungen sind 
verpflichtet, 

1. in dem Abschnitt der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, den die Krankenkasse erhält, die 
Diagnosen, 

2. in den Abrechnungsunterlagen für die vertragsärztlichen Leistungen die von ihnen erbrachten 
Leistungen einschließlich des Tages der Behandlung, bei ärztlicher Behandlung mit Diagnosen, bei 
zahnärztlicher Behandlung mit Zahnbezug und Befunden, 

3. in den Abrechnungsunterlagen sowie auf den Vordrucken für die vertragsärztliche 
Versorgung ihre Arztnummer, in Überweisungsfällen die Arztnummer des überweisenden Arztes 
sowie die Angaben nach § 291 Abs. 2 Nr. 1 bis 10 maschinenlesbar 

aufzuzeichnen und zu übermitteln. Die Diagnosen nach Satz 1 Nr. 1 und 2 sind nach der 
Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweiligen vom Deutschen Institut für 
medizinische Dokumentation und Information im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit 
herausgegebenen deutschen Fassung zu verschlüsseln. Das Bundesministerium für Gesundheit 
kann das Deutsche Institut für medizinische Dokumentation und Information beauftragen, den in Satz 
2 genannten Schlüssel um Zusatzkennzeichen zur Gewährleistung der für die Erfüllung der 
Aufgaben der Krankenkassen notwendigen Aussagefähigkeit des Schlüssels zu ergänzen. Von 
Vertragsärzten durchgeführte Operationen und sonstige Prozeduren sind nach dem vom Deutschen 
Institut für medizinische Dokumentation und Information im Auftrag des Bundesministeriums für 
Gesundheit herausgegebenen Schlüssel zu verschlüsseln. Das Bundesministerium für Gesundheit 
gibt den Zeitpunkt des Inkrafttretens der jeweiligen Fassung des Diagnosenschlüssels nach Satz 2 
sowie des Prozedurenschlüssels nach Satz 4 im Bundesanzeiger bekannt. 

  

(1a) Für die Erfüllung der Aufgaben nach § 106a sind die an der vertragsärztlichen Versorgung 
teilnehmenden Ärzte verpflichtet und befugt, auf Verlangen der Kassenärztlichen Vereinigungen die 
für die Prüfung erforderlichen Befunde vorzulegen. 

  

(1b) Ärzte, Einrichtungen und medizinische Versorgungszentren, die ohne Beteiligung der 
Kassenärztlichen Vereinigungen mit den Krankenkassen oder ihren Verbänden Verträge zu 
integrierten Versorgungsformen (§ 140a) oder zur Versorgung nach § 73b oder § 73cabgeschlossen 
haben, psychiatrische Institutsambulanzen sowie Krankenhäuser, die gemäß § 116b Abs. 2 an der 
ambulanten Behandlung teilnehmen, übermitteln die in Absatz 1 genannten Angaben, bei 
Krankenhäusern einschließlich ihres Institutionskennzeichens, an die jeweiligen Krankenkassen im 
Wege elektronischer Datenübertragung oder maschinell verwertbar auf Datenträgern. Das Nähere 
regelt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen mit Ausnahme der Datenübermittlung der 
psychiatrischen Institutsambulanzen. Die psychiatrischen Institutsambulanzen übermitteln die 
Angaben nach Satz 1 zusätzlich an die DRG-Datenstelle nach § 21 Absatz 1 Satz 1 des 
Krankenhausentgeltgesetzes. Die Selbstverwaltungspartner nach § 17b Absatz 2 des 
Krankenhausfinanzierungsgesetzes vereinbaren das Nähere zur Datenübermittlung nach Satz 3; § 
21 Absatz 4, 5 Satz 1 und 2 sowie Absatz 6 des Krankenhausentgeltgesetzes sind entsprechend 
anzuwenden. [bis 30.06.2010: Für die ärztlichen Leistungen, die im Rahmen von Verträgen nach 
Satz 1 erbracht und mit den Krankenkassen abgerechnet werden, darf eine andere Stelle mit der 
Verarbeitung und Nutzung der für die Abrechnung dieser Leistungen erforderlichen 



personenbezogenen Daten beauftragt werden; § 291a bleibt unberührt. § 80 des Zehnten Buches ist 
anzuwenden; Auftraggeber und Auftragnehmer unterliegen der Aufsicht der nach § 38 des 
Bundesdatenschutzgesetzes zuständigen Aufsichtsbehörde. Der Auftragnehmer darf diese Daten 
nur zu Abrechnungszwecken verarbeiten und nutzen. Gehört der Auftragnehmer nicht zu den in § 35 
des Ersten Buches genannten Stellen, gilt diese Vorschrift für ihn entsprechend; er hat die 
technischen und organisatorischen Maßnahmen nach § 78a des Zehnten Buches zu treffen.] 

  

(2) Für die Abrechnung der Vergütung übermitteln die Kassenärztlichen Vereinigungen im Wege 
elektronischer Datenübertragung oder maschinell verwertbar auf Datenträgern den Krankenkassen 
für jedes Quartal für jeden Behandlungsfall folgende Daten: 

1. Angaben nach § 291 Abs. 2 Nr. 1, 6 und 7, 

2. Arzt- oder Zahnarztnummer, in Überweisungsfällen die Arzt- oder Zahnarztnummer des 
überweisenden Arztes, 

3. Art der Inanspruchnahme, 

4. Art der Behandlung, 

5. Tag der Behandlung, 

6. Abgerechnete Gebührenpositionen mit den Schlüsseln nach Absatz 1 Satz 5, bei 
zahnärztlicher Behandlung mit Zahnbezug und Befunden, 

7. Kosten der Behandlung, 

8. Zuzahlungen nach § 28 Abs. 4. 

Für nichtärztliche Dialyseleistungen gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass die für die Zwecke des 
Risikostrukturausgleichs (§ 266 Abs. 4, § 267 Abs. 1 bis 6) und des Risikopools (§ 269 Abs. 3) 
erforderlichen Angaben versichertenbezogen erstmals für das erste Quartal 2002 bis zum 1. Oktober 
2002 zu übermitteln sind. Die Kassenärztlichen Vereinigungen übermitteln für die Durchführung der 
Programme nach § 137g die in der Rechtsverordnung nach § 266 Abs. 7 festgelegten Angaben 
versichertenbezogen an die Krankenkassen, soweit sie an der Durchführung dieser Programme 
beteiligt sind. Die Kassenärztlichen Vereinigungen übermitteln den Krankenkassen die Angaben 
nach Satz 1 für Versicherte, die an den Programmen nach § 137f teilnehmen, 
versichertenbezogen. § 137f Abs. 3 Satz 2 bleibt unberührt. 

  

(2a) Die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte und Einrichtungen sowie 
Leistungserbringer, die ohne Beteiligung der Kassenärztlichen Vereinigungen mit den 
Krankenkassen oder ihren Verbänden Verträge zu integrierten Versorgungsformen (§ 140a) oder zur 
Versorgung nach § 73b oder § 73c abgeschlossen haben sowie Krankenhäuser, die gemäß § 116b 
Abs. 2 an der ambulanten Behandlung teilnehmen, sind verpflichtet, die Angaben gemäß § 
292 aufzuzeichnen und den Krankenkassen zu übermitteln. 

  

(3) Die Vertragsparteien der Verträge nach § 82 Abs. 1 und § 87 Abs. 1vereinbaren als 
Bestandteil dieser Verträge das Nähere über 

1. Form und Inhalt der Abrechnungsunterlagen für die vertragsärztlichen Leistungen, 

2. Form und Inhalt der im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung erforderlichen Vordrucke, 

3. die Erfüllung der Pflichten der Vertragsärzte nach Absatz 1, 

4. die Erfüllung der Pflichten der Kassenärztlichen Vereinigungen nach Absatz 2, insbesondere 
auch Form, Frist und Umfang der Weiterleitung der Abrechnungsunterlagen an die Krankenkassen 
oder deren Verbände, 

5. Einzelheiten der Datenübermittlung und der Aufbereitung von Abrechnungsunterlagen nach 
den §§ 296 und 297. 

Die Vertragsparteien nach Satz 1 vereinbaren erstmalig bis zum 30. Juni 2009 Richtlinien für die 
Vergabe und Dokumentation der Schlüssel nach Absatz 1 Satz 5 für die Abrechnung und Vergütung 
der vertragsärztlichen Leistungen (Kodierrichtlinien); § 87 Abs. 6 gilt entsprechend. 

  

(4) Die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte, Einrichtungen und 
medizinischen Versorgungszentren haben die für die Abrechnung der Leistungen notwendigen 
Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung im Wege elektronischer Datenübertragung oder 



maschinell verwertbar auf Datenträgern zu übermitteln. Das Nähere regelt die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung. 
 


